jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 49 FLG Aufsicht uber
Agrargemeinschaften

FLG - Flurverfassungs-Landesgesetz 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.08.2021

(1) Die Behorde ist Aufsichtsbehdrde tGber Agrargemeinschaften.

(2) Wenn die Agrargemeinschaft keine Verwaltungsorgane einsetzt, hat die Behdrde mit Verordnung einen Verwalter
zu bestellen. Die Bestimmungen des § 14 Abs. 8 und des § 9 Abs. 4 gelten sinngemaR3.

(3) Die Behorde hat den Ausschul? (Vorstand) oder die Vollversammlung einzuberufen, wenn die Organe damit saumig
sind oder nicht bestehen. Sie mul3 dabei die Verwaltungssatzungen anwenden. Der Vertreter der Behdrde Gbernimmt
far diesen Fall die Aufgaben des Obmanns, hat aber kein Stimmrecht.

(4) Wenn jemand an Beschlissen der Vollversammlung oder des Ausschusses (Vorstands) mitgewirkt hat, der zur Zeit
der BeschluRfassung noch nicht oder nicht mehr Mitglied der Agrargemeinschaft war, beeinflul3t dies die Gultigkeit des
Beschlusses nicht.

(5) Uber Streitigkeiten, die zwischen den Mitgliedern einer Agrargemeinschaft oder zwischen den Mitgliedern einer
Agrargemeinschaft und dieser aus dem Mitgliedschaftsverhaltnis entstehen, entscheidet die Agrarbehorde.

(6) Beschlusse der Vollversammlung, die gegen Gesetze, den Regelungsplan, den Wirtschaftsplan, den Nutzungsplan
oder die Verwaltungssatzungen verstollen und wesentliche Interessen der Agrargemeinschaft oder eines ihrer
Mitglieder verletzen, sind von der Agrarbehdrde von Amts wegen aufzuheben, solange kein Dritter Rechte erworben
hat. Im Verfahren kommt der Agrargemeinschaft Parteistellung zu.

(7) Die Agrarbehorde entscheidet Uber Beschwerden gegen Beschlisse und Verfigungen der Vollversammlung oder
anderer Organe der Agrargemeinschaft. Die Beschwerden sind langstens zwei Wochen, nachdem der Beschlul3 bzw.
die Verfigung dem Beschwerdefuihrer zur Kenntnis gelangt ist, schriftlich bei der Agrarbehdrde einzubringen und zu
begrinden. Bei Beschliissen der Vollversammlung betragt die Beschwerdefrist fir Mitglieder, die zur Vollversammlung
ordnungsgemall geladen waren, zwei Wochen ab BeschluRRfassung, ansonsten drei Monate. Ordnungsgemald geladene
Mitglieder sind nur berechtigt, Beschwerde zu erheben, wenn sie bei der Vollversammlung anwesend bzw. vertreten
waren und gegen den BeschlulR gestimmt haben. Die Agrarbehdrde hat Beschlisse und Verfligungen wegen Verstol3es
gegen die im Abs. 6 genannten Vorschriften aufzuheben, wenn sie wesentliche Interessen des Beschwerdefihrers
verletzen. Im Verfahren haben die Agrargemeinschaft und der Beschwerdeflhrer Parteistellung.

(8) Wenn die Agrargemeinschaft ihre Aufgaben gréblich vernachlaRigt, hat die Behdrde nach vorheriger Androhung die
versaumten Handlungen auf Gefahr und Kosten der Agrargemeinschaft nachzuholen.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/flg/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/flg/paragraf/9

In Kraft seit 08.01.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 49 FLG Aufsicht über Agrargemeinschaften
	FLG - Flurverfassungs-Landesgesetz 1975


